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34. Jahr Februar 1955 Heft 11

KRITISCHE BEMERKUNGEN ZUM VERTRAG
UBER DIE GRUNDUNG DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFT FUR KOHLE UND STAHL

VON DIETER BRAUN

In den nachstehenden Ausfithrungen sollen einzelne Bestimmun-
gen des Vertrages iiber die Griindung der europiischen Gemeinschaft
fiir Kohle und Stahl (Schumanplan, nachstehend Vertrag genannt),
wie auch die nun zur Tatsache gewordene Montanunion einer kriti-
schen Betrachtung unterzogen werden. Wenn wir bei unseren rein
privaten Untersuchungen zur Ablehnung des Vertrages und der Mon-
tanunion gelangen, so mochten wir doch gleich eingangs betonen,
dal} wir einem Zusammenschlu3 der européischen Staaten in geeig-
neter Form durchaus positiv gegeniiberstehen.

L

Uber die Montanunion besteht bereits eine derart umfangreiche
Literatur, daf® wir uns allgemeine Bemerkungen iiber deren Zweck
und Organisation ersparen konnen. Wir setzen diese als bekannt
voraus.

Gemifs Art. 6 hat die Gemeinschaft Rechtspersonlichkeit. Sie
ist ein selbstindiges Délkerrechtssubjekt geworden. Es ist oft auf
den supranationalen Charakter der Gemeinschaft hingewiesen wor-
den. Die Gemeinschaft iibt begrenzt auf Kohle und Stahl Hoheits-
rechte aus, die bisher nur den Mitgliedstaaten zugestanden sind.
Dies bedeutet anderseits, dad auf die Gemeinschaft nicht mehr Rechte
iibertragen werden konnten, als die Mitgliedstaaten selbst innehatten.
Dies entspricht juristischer Logik, und es ist unseres Wissens nie
das Gegenteil behauptet worden. Bei unseren Untersuchungen wer-
den wir deshalb speziell priifen, ob dieser Grundsatz auch einge-
halten worden ist, insbesondere das Verhiiltnis einzelner Bestimmun-
gen des Vertrages zu den verfassungsmiifligen BRechten der ihr un-
terworfenen Staatsangehorigen.

Die Gemeinschaft fiir Kohle und Stahl ist rechtshistorisch etwas
Neues. Die Anwendung iiberlieferter Grundsitze auf das neue Ge-
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bilde ist nicht ohne Einschrinkung moglich. Anderseits halten wir
jedoch die Stromung fiir sehr gefihrlich, wenn in neuester Zeit ver-
sucht wird, sich iiber bewiihrte Rechtsgrundsitze hinwegzusetzen,
wenn mit Schlagwortern und nebulosen Begriffen um sich geworfen
wird, wenn Politiker und Volkswirtschaftler Recht schaffen. Wir
glauben sogar eine Tendenz feststellen zu kénnen, wonach man fiir
derartige Kreationen den Juristen nicht mehr notwendig habe, da
er den Forderungen der angebrochenen neuen Ara hilflos gegeniiber-
stehe. Frederick Hausmann schreibt in seinem Buch «Der Schuman-
Plan im europiischen Zwielicht» beispielsweise auf Seite 73:

«Begriffe wie ,Ausweitung der Wirtschaft’, ,rationellste Ver-
teilung der Erzeugung’, ,geordnete Versorgung des gemeinsamen
Marktes‘, ,geordnete Ausweitung und Modernisierung der Er-
zeugung’, ,normale Wettbewerbsbhedingungen®, ,Diskriminierun-
gen‘, ,Ausbeutung der Mirkte‘ usw. sind typisch wirtschaftsrecht-
liche, elastische Formulierungen, denen der Jurist ohne entspre-
chende Orientierung iiber die wirtschaftlichen Ziele, die der
ganzen Bestimmung zugrunde liegen, nahezu hilflos gegeniiber-
steht.»

Ahulich schreibt Paul Reuter in «La communauté européenne du
charbon et de Pacier» auf Seite 138:

«Ce serait une erreur de croire qu'en ce domaine il y ait
place pour des exercices strictement académiques; toutes les
prises de position conduisent a des conséquences politiques de
premiére importance. Il s’agit finalement de savoir si le ,Plan
Schuman® est un début ou une fin. On a déja montré les for-
ces d’expansion qu’il recelait; mais il est normal que ce soient
les Gouvernements, soutenus par 'opinion, et non des juristes,
qui décident de son avenir.»

Wir sind nicht der Auffassung, daf} die Funktionen, welche die Ju-
risten bei der Rechtsetzung und Rechtsanwendung bisher im Leben
der Vilker erfiillt haben, auch nur einigermaflen gleichwertig von
den Nationalokonomen und Politikern iibernommen werden konn-
ten. Beziiglich der Nationalokonomen mdéchten wir mit Prof. Adolf
Weber 1) den Priisidenten der italienischen Republik, Luigi Einaudi,
zitieren:

«Was die Nationalokonomen wissen, ist unendlich wenig
gegeniiber dem, was sie wissen miifften, um wirklich die wirt-

1) Montanunion und volkswirtschaftliche Produaktivitit, Vortrag, gehalten in

der offentlichen Sitzung der Bayrischen Akademie der Wissenschaften in Miinchen
am 1. Dezember 1951. K
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schaftliche Fiihrung der Gesellschaft iibernehmen zu konnen.
Mogen sie wieder bescheiden werden und zugeben, wie es auch
die Klassiker getan haben, daf} die praktischen Entschliisse, die
sich aus den Theorien ziehen lassen, fast durchwegs negativ sind,
sie konnen da und dort lehren, was man unterlassen soll, aber
so gut wie nichts von dem, was getan werden miifite, um das
Los der Menschheit zu verbessern.»

Den Politikern dagegen diirfen diese Aufgaben schon deshalb nicht
ibertragen werden, da sie dazu neigen, im Interesse des vorgezeich-
neten Zieles alle Konzessionen zu machen. Es ist zur Genlige he-
kannt, daf} die Konzessionsbereitschaft der Politiker das Prinzip der
Rechtssicherheit nicht achtet und auch vor den individuellen Frei-
heitsrechten der Biirger nicht haltmacht.

Wie wir bereits erwihnt haben, leitet die Gemeinschaft fiir
Kohle und Stahl ihre Hoheitsrechte, die sie direkt selbstindig gel-
tend macht, von den Hoheitsrechten ab, welche die einzelnen Mit-
gliedstaaten besessen haben 2). Im Vertrag kénnen also den Organen
der Gemeinschaft keine weitergehenderen Rechte eingerdumt werden
als die Behérden der Mitgliedstaaten besessen haben. Andernfalls
wiren die verfassungsmifligen Rechte der Angehorigen der Mit-
gliedstaaten verletzt, und diejenigen Behdrden der Mitgliedstaaten,
die den Vertrag abgeschlossen und ratifiziert haben, hiitten die
Schranken der Verfassung der Mitgliedstaaten bewufit oder unbe-
wufdt verletzt. Nun, der Vertrag ist geschlossen und ratifiziert wor-
den, und den Organen der Gemeinschaft sind, wie wir nachstehend
noch sehen werden, Kompetenzen eingeriumt worden, wie sie sonst
nur in Diktaturstaaten Giblich sind. Wir kénnen uns in diesem Zu-
sammenhang nicht auf den Fragenkomplex einlassen, ob die betrof-
fenen Staatsangehérigen der Mitgliedstaaten sich mit Erfolg auf die
Verletzung der verfassungsmifligen Rechte berufen konnen, oder ob
die Verfassungen derart symbolischen Wert angenommen haben,
daf® der Abschluf} eines internationalen Abkommens den geltenden
Verfassungstext einfach derogiert, auch wenn verfassungsmifige
Rechte offensichtlich verletzt sind.

11.

1. Wenn wir die Verfassungen der Mitgliedstaaten durchgehen,
stofien wir auf drei Gruppen von Freiheitsrechten, die uns in diesem
Zusammenhang besonders interessieren:

?) Vergleiche den Vortrag von Prof. Dr. W. Hallstein, «Der Schumanplans,
Frankfurter Universitdtsreden, Heft 5.
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Zunichst die Gleichheit aller Biirger vor dem Gesetz. In Frank-
reich finden wir diesen Grundsatz in Art. 1 der «Déclaration du
droit de ’homme et du citoyen» aus dem Jahre 1789, welche heute
immer noch geltendes Verfassungsrecht ist. Die italienische Ver-
fassung bestimmt in Art. 3: «Alle Biirger sind gleich vor dem Gesetz.»
Eine wortlich gleichlautende Bestimmung findet sich in Art. 6 der
belgischen Verfassung. Fiir Holland ist Art. 4 der Verfassung mal3-
gebend. In Deutschland miiten zum Studium des geltenden Ver-
fassungsrechtes die einzelnen Landesverfassungen konsultiert wer-
den. Wir verzichten, auf Einzelheiten einzugehen, da sich Deutsch-
land immer noch in einem Provisorium befindet. Gesamthaft darf
immerhin festgestellt werden, daf} die Landesverfassungen die hier
genannten Freiheitsrechte der Biirger alle ausdriicklich anerkennen.

Samtliche Mitgliedstaaten kennen in ihren Verfassungen den
Grundsatz der Freiheit des Figentums. In Frankreich wird in Art.17
der «Déclaration du droit de 'homme et du citoyen» das Eigentum
als geheiligtes Recht bezeichnet. Einschrinkungen sollen nur in
Zeiten der Not und gegen Schadloshaltung moglich sein. Nach Art. 42
der Verfassung von Italien ist das Privateigentum anerkannt und ga-
rantiert. Belgien bestimmt in Art. 11 der Verfassung: «Das Eigen-
tumsrecht ist garantiert. Einbriiche sind nur moglich, wenn sie im
offentlichen Interesse, in gesetzlichen Formen und nach vorherig
festgesetzter Entschidigung erfolgen.» In Holland findet sich die
Eigentumsgarantie in Art. 4 der Verfassung.

Mit Ausnahme von Frankreich kennen alle Mitgliedstaaten der
Gemeinschaft die Dersammlungs- und DUereinsfreiheit. Art. 18 der
italienischen Verfassung erklirt ausdriicklich: «Die Vereinsfreiheit
ist garantiert, sofern der Vereinszweck nicht strafrechtlich verboten
ist.» Art. 20 der belgischen Verfassung bestimmt: «Die Belgier haben
das Vereinsrecht. Dieses Recht dar{ in keiner Weise beschnitten
werden.» Eine dhnliche Regelung findet sich in Art. 9 der hollén-
dischen Verfassung.

2. Sieht man die Bestimmungen des Vertrages durch, so wird
maan sich bei Art. 50 zweifellos fragen miissen, wie sich die Erhebung
von Umlagen mit der Grundsatz der Gleichheit aller Biirger vor
dem Gesetz vertrigt. Die Umlagen werden auf der Produktion von
Kohle und Stahl erhoben und diirfen normalerweise 1 von 100 nicht
iibersteigen. Um nicht gleich von Anfang an das Maximum zu er-
heben, werden vorderhand 0,990 bezogen. Gemaf Ziff. 3 von Art. 50
werden einem Unternehmen, das die Abgaben nicht bezahlt, 595
Verzugszins pro Vierteljahr, also 2005 pro Jahr angedroht, ein Satz,
der sich sehen lassen darf. Uber $ 50000 000.— sollen diese Ab-
gaben pro Jahr erbringen. «Nun haben wir die erste europiische
Steuer», hat einmal Herr Monnet, Prisident der Hohen Behdrde,
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erklirt, Wir haben alles Verstindnis, wenn gewisse Herren sich tiber
positive Erfolge ihrer Bemiithungen freuen, finden es jedoch depla-
ciert, wenn die erste europiische Steuer hiezu als Anlaf} genommen
wird. Diejenigen Firmen, die sie berappen, werden noch weniger
Freude daran haben, speziell wenn man bedenkt, dafl damit ein
Superbeamtenstab unterhalten wird 3).

Nach dem Wortlaut des Vertrages handelt es sich nicht um
eine Steuer, sondern um Kostenbeitrige an eine Institution, wie sie,
wenn auch nicht im gleichen Umfang, wirtschaftliche Vereinigun-
gen auf freiwilliger Basis erheben. Nun wuarde bekanntlich die Ge-
meinschaft nicht geschaffen,um die Kohle- und Stahlindustrie in den
einzelnen Lindern zu sanieren. Der Zweck der Gemeinschaft ist viel-
mehr, einen ersten Schritt zum Vereinigten Europa zu machen und
einen Krieg zwischen Frankreich und Deutschland zu verunmog-
lichen ¢). Wir stellen fest, daf® die Kohlen- und Stahlindustrie der
Mitgliedstaaten Pionierarbeit zu leisten hat fiir einen politischen Ver-
such, von dessen Erfolg zur Zeit noch niemand iiberzeugt ist. Daf}
man den betroffenen Industrien auch noch zugemutet hat, die sehr
erheblichen Kosten dieses Wagnisses zu bestreiten, geht wirklich
etwas weit. Wir sind der Auffassung, daf® der Grundsatz der Rechts-
gleichheit durch die Umlage verletzt ist. Man muf} sich eigentlich
wundern, wie widerstandslos die betroffenen Industrien die Abgaben
entrichten. Es wird uns dies an einem Beispiel klarer. Wenn in einem
Gebiete eines Mitgliedstaates ein Landesungliick eingetreten wiire
und die Regierung wiirde eine Verordnung erlassen, die Zement-
industrie habe fiir die Wiederinstandstellungskosten aufzukommen,
so wiirde dies wohl kaum von der fiir diese Ehre ausersehenen In-
dustrie akzeptiert werden. Daf} die Erhebung von Umlagen, wie sie
von der Kohlen- und Stahlindustrie erhoben werden, sich als einen
Ausfluf aus der Steuerhoheit der Mitgliedstaaten rechtfertigen lasse,
scheint uns etwas weitgehend zu sein. Zum mindesten hiitte die Um-
lage im Text als Steuer bezeichnet werden miissen. Es fehlt diesen
Abgaben jedoch auch die gesetzliche Spezifikation. Nach Art. 49
ist nimlich die Hohe Behorde nicht verpflichtet, sie zu erheben.
Auch die Hohe der Abgaben liegt ganz im Ermessen der Hohen Be-

3) Nach einer Meldung der «Finanzrevue» in Nr. 4 vom 27. Januar 1954
aus Belgien, soll eine Stenotypistin bei der Hohen Behorde zirka SFr. 20 000.—
und ein mittlerer Angestellter ca. SFr. 50 000.— pro Jahr erhalten. Hier konnte
man wahrlich auch von Diskriminierung reden; oder glaubt etwa die Hohe Behorde,
daf} sich ganz Europa diesem Lohnniveau anpassen koénne? Auf die Beziige der
leitenden Personlichkeiten wollen wir gar nicht eingehen.

4) Vergleiche Erklirung des franzosischen Auflenministers Schuman vom
9. Mai 1950.



694 Dieter Braun

horde. Es fehlt ferner die ndtige Regelung, wer diesen Abgaben un-
terworfen ist.

3. Gegen die Rechtsgleichheit verstoft auch das Recht der Hohen
Behorde nach Art. 62 des Vertrages, Preisausgleichszahlungen ein-
zufiihren. Dieser Artikel offenbart einen besonders schwachen Punkt
bei der Konzeption des Montanplanes. Gemif3 Art. 4 werden Zélle,
Abgaben mit gleicher Wirkung, mengenmiflige Beschrinkungen des
Warenverkehrs, Subventionen, Beihilfen und Sonderlasten aufge-
hoben. An eine konsequente Durchfiihrung dieses Programmpunk-
tes ist jedoch auf Jahre hinaus nicht zu denken. Die Verhiltnisse
sind in den einzelnen Lindern und Gegenden zu verschieden. Na-
mentlich ist die Lage und die Qualitit der Bodenschitze derart un-
terschiedlich, daf® auch eine einheitliche Preisfestsetzung, und zwar
auf der untersten Grenze, wie der Programmpunkt ¢ aus dem be-
rithmten Art. 3 lautet, einfach undenkbar ist. Um diese offensicht-
liche Kluft zwischen der Realitit und dem angestrebten hohen Ziel
zu verdecken, greift der Vertrag zum Mittel der Preisausgleichszah-
lung, wobei, was Art. 4 verbietet, in anderer Form wieder einge-
fithrt wird. Man nimmt dem einen und gibt dem andern. Abgesehen
von den schwerwiegenden Eingriffen in die Freiheitsrechte der be-
troffenen Unternehmen liegt auf der Hand, da® es mit der in Art. 2,
Abs. 2, genannten fortschreitenden Entwicklung, mit der rationell-
sten Verteilung auf dem héchstea Leistungsstande, mit dem Verbot
von Schutzmaflnahmen gegen Konkurrenzunternehmen gemdf?
Art. 3g, mit dem Kampf gegen Subventionen und Sonderlasten nach
Art. 4 ¢ usw., wieder einmal nichts sein kann.

4. Gegen die Rechtsgleichheit und gegen die Garantie des Eigen-
tums verstofit Art. 54 des Vertrages. Wir befassen uns speziell mit
Absatz 5 dieses Artikels, welcher folgendermaflen lautet:

«Stellt die Hohe Behorde fest, daf? die Finanzierung eines
Programmes oder die sich aus diesem ergebende Benutzung von
Anlagen zu diesem Vertrag im Widerspruch stehende Subven-
tionen, Beihilfen, Schutzmaf3nahmen oder Diskriminierungen
nach sich ziehen wiirde, so gilt die aus diesen Griinden abge-
gebene ungiinstige Stellungnahme als Entscheidung im Sinne
des Artikels 14; sie hat zur Folge, daf} es dem Unternehmen vor-
boten ist, zur Durchfithrung dieses Programmes andere als seine
eigenen Mittel zu verwenden.»

Dieser Absatz ist iibrigens ein Muster dafiir, wie unklar und vage
der Vertragstext gefadt ist und welche Schwierigkeiten er beim Stu-
dium bietet. In groben Ziigen ist der Sinn dieses Absatzes folgender:
Kommt die Hohe Behérde zur Ansicht, daB8 ein Bau- oder Produk-
tionsprogramm eines Betriebes Subventionen, Beihilfen, Schutzmaf3-
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nahmen oder Diskriminierungen5) notwendig macht, welche zum
Vertrag im Widerspruch stehen, also zu simtlichen Artikeln, spe-
ziell den beriihmten Artikeln 3 und 4, so lehnt sie das Programm
kurzerhand ab. Man muf sich auch in diesem Zusammenhang wirk-
lich fragen, warum diese umstiindliche Formulierung gewiihlt worden
ist. Wire es nicht klarer und ehrlicher gewesen, zu sagen: Uber die
Finanzierung eines Programmes entscheidet die Hohe Behorde nach
freiem Ermessen. Die Verklausulierung sowie der schluflendliche
Hinweis auf den gesamten Vertrag gibt niimlich der Hohen Behérde
immer eine Handhabe, ein Finanzierungsprogramm abzulehnen. Es
wird also ein Rechtsschutz vorgetiiuscht, der gar nicht besteht.

Die ablehnende Stellungnahme gibt die Hohe Behérde in Form
einer Entscheidung ab, welche geméf3 Art. 14 in allen ihren Teilen
verbindlich ist. Die Folge dieser Mafinahme ist sehr drakonisch. Dem
Unternehmen, das keine Gnade gefunden hat, ist es verboten, sein
Programm mit andern als eigenen Mitteln durchzufithren. Dabei sind
sicher gewisse Zweifel erlaubt, ob die Hohe Behorde, die sich ja regel-
miflig in theoretischen Sphiren bewegt, die ihre Entschlisse auf
Uuntersuchungen von unzihligen Funktioniren, Kommissionen und
Experten aufbaut, besser in der Lage ist als die Direktion eines Un-
ternehmens, zu entscheiden, ob ein Erweiterungsprogramm verniinf-
tig ist oder nicht. Was uns in diesem Zusammenhang besonders in-
teressiert, ist das Verbot, fiir die Durchfiihrung des vorgesehenen
Programmes eines Unternehmens andere als die eigenen Mittel zu
verwenden. Bekanntlich sind Darlehen, die ein Geschiift aufnimmt,
nicht eigene, sondern fremde Mittel. Wo nimmt die Gemeinschaft
das Recht her, einem Unternehmen der Kohlen- und Stahlbranche
zu verbieten, ein Darlehen aufzanehmen? Eine derartige Bestimmung
verletzt in grobster Weise den Grundsatz der Rechtsgleichheit und
den der Garantie des Eigentums. Wir wiederholen, da® diese Kon-
sequenz durch einen reinen Ermessensentscheid der Hohen Behdrde
herbeigefiihrt werden kann.

5. Recht sonderbare Bestimmungen finden sich auch in Art 58,
Abs. 3 und 4. Fest steht zuniichst einmal, daf3 die Hohe Behorde
im Falle einer Uberproduktion das Recht hat, fiir die Unternehmen
Quoten festzusetzen. Der Sinn der weiteren Bestimmungen ist wie-
der einmal sehr dunkel. Nur nebenbei sei bemerkt, daf}, wie ge-
wohnt, auf die beriihmten Grundsiitze der Artikel 2, 3 und 4, mit
denen niemand etwas anfangen kann, verwiesen wird. Wortlich heif3t
dann der Text folgendermafden:

5) Vgl. Art. 4b. Zu den véllig unabgeklirten Begriffen des Vertrages ge-
hért auch das Wort «Diskriminierung». Dabei miissen nach Art. 54, Abs. 5, sehr
einschneidende Entscheidungen auf Grund eines Wortes gefiillt werden, von dem
niemand weif, was darunter zu verstehen ist.
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«Sie kann insbesondere die Kapazititsausnutzung der Un-
ternehmen durch geeignete Umlagen auf die Mengen regeln,
die ein Vergleichsniveau iiberschreiten, das durch eine allge-
meine Entscheidung festgesetzt worden ist.

Die so eingegangenen Betrige werden zur Unterstiitzung
der Unternechmen verwendet, deren Produktionsrhythmus hin-
ter dem vorgesehenen Maf zuriickbleibt...»

Zunichst fillt auf, daf} sich die Schopfer des Vertrages einen Ge-
dankensprung geleistet haben. Zuerst wird eine Beschrinkung auf
gewisse «Mengen» festgelegt, worauf dann plétzlich von den «so ein-
gegangenen Betrigen» die Rede ist. Wir vermuten, die eingegangenen
Betrige stammen aus Ausgleichszahlungen, welche derjenige, der
zuviel produziert hat, an denjenigen, der in der Produktion zuriick-
geblieben ist, zu bezahlen hat. Wir bezweifeln, ob diese Maf3nahmen
geeignet sind, der Uberproduktion zu steuern.

Wir stellen fest, daf die Hohe Behorde ermiichtigt wird, Kar-
tellmaBnahmen in ausgeprigtester Form einzufiihren, selbstver-
stindlich unter ganz massiver Strafandrohung (Art.58, letzter Ab-
satz). Ein seltsamer Gegensatz zu der im Vertrag angekiindeten
Kampfansage an die Kartelle. Wir sind der Auffassung, dafd derar-
tige Kartellmaflnahmen nur aaf freiwilliger Basis durchfiihrbar sind
und als staatliche Anordnung die Freiheitsrechte der Betroffenen,
namentlich die immer wieder gepredigte Wetthewerbsfreiheit, ver-
letzen.

6. In Art. 59, Ziff. 2, Abs. 2, erhiilt die Hohe Behorde das Recht,
die Unternehmen zu verpflichten, konkrete Fabrikationsprogramme
durchzufiihren. Die Hohe Behorde setzt sich einmal mehr an die
Stelle der Fabrikdirektion und bestimmt, was und wie viel produ-
ziert werden soll. Wie immer kommt am Ende die Strafandrohung.

Art. 59, Ziff. 7, lautet:

«Die Hohe Behorde kann gegen Unternehmen, die den von
ihr auf Grund dieses Artikels getroffenen Entscheidungen zu-
widerhandeln, Geldbufien bis zum Hochstbetrage des doppelten
Wertes der vorgeschriebenen und nicht ausgefiihrten oder ihrer
ordnungsgemifien Bestimmung entzogenen Erzeugung oder Lie-
ferungen festsetzen.»

Die Besitzer der Unternehmen werden somit praktisch enteignet.
Bis dahin war die Direktion den Aktioniren fiir die Rentabilitiit des
Unternehmens verantwortlich. An ihre Stelle tritt nun die Hohe Be-
hérde. Und wenn sich deren Anordnungen als Fehlspekulationen er-
weisen? Ganz allgemein wird man in dem Vertrag trotz seiner Weit-



Kritische Bemerkangen zur Montanunion 697

liufigkeit vergeblich nach einer Bestimmung suchen, welche dem
entsprechen wiirde, was sonst in einem Enteignungsgesetz geregelt ist,
obwohl die Hohe Behérde schalten und walten kann wie es ihr beliebt.
Auch von einer Schadenersatzpflicht ist nirgends die Rede. Wir
stellen wieder einmal grobe Verletzung des Prinzips der Rechtsgleich-
heit und der Eigentumsgarantie fest.

7. Es sei uns gestattet, in diesem Zusammenhang auch noch kurz
auf die Art. 65 und 66 des Vertrages einzugehen, welche die Kartelle
und Zusammenschliisse von Unternehmen verbieten. Es ist kaum zu
glauben, was in diesen Artikeln an Unklarheiten und Widerspriichen
enthalten ist. Thr Inhalt zeugt fernervon dem groflen Maf} an
idealistischer Naivitiit, mit welcher die Schopfer des Vertragswerkes
befangen waren.

In Art. 65, Ziff.1, werden Vereinbarungen verboten, die den
normalen Wetthbewerb verhindern, einschriinken oder verfilschen.
Unter Ziffer 2 wird die Hohe Behorde in derart allgemeiner Form
ermichtigt, Ausnahmen von der Regel zu bewilligen, da} eine klare
Linie vollstindig verloren geht. Den Freibrief zu einem Willkiir-
regime gibt Ziff. 4, Abs. 2, worin die Hohe Behorde ausschlie3lich
zustindig erklirt wird zu entscheiden, was unter zulissigen Verein-
barungen oder Beschliissen zu verstehen ist.

Mit dem Kartell sehr verwandt sind die in Art. 66 verbotenen
Zusammenschliisse von Unternehmen, so da® wir sie gemeinsam be-
handeln. Man staunt, was einem unter Ziffer 1 von Art. 66 geboten
wird:

«Der vorherigen Genehmigung der Hohen Behorde unter-
liegt, vorbehiltlich der Bestimmungen des Paragraphen 3, inner-
halb der in Artikel 79, Absatz 1, genannten Gebiete jedes Vor-
gehen, das unmittelbar oder mittelbar seiner Natur nach und
infolge der Titigkeit einer Person oder eines Unternehmens,
einer Gruppe von Personen oder Unternehmen zu einem Zusam-
menschluf} zwischen Unternehmen fiihrt, von denen mindestens
eines unter Artikel 80 fillt,...»

Also jedes Vorgehen, bei welchem nur im entferntesten der Zu-
sammenschluf} von Unternehmen, auch nur wegen der Titigkeit einer
Person vermutet werden konnte, selbst wenn nur ein Unternehmen
der Kohlen- und Stahlbranche beteiligt ist, bedarf der vorherigen
Genehmigung durch die Hohe Behdrde. Im Widerspruch dazu er-
kliart Art. 48 des Vertrages, das Recht der Unternehmen, Verbinde
zu bilden, werde durch diesen Vertrag nicht beriihrt. Wir finden im
ganzen Vertrag keinen Hinweis darauf, worin der Unterschied zwi-
schen einem Zusammenschluff und einem Verband zu suchen sei.
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In Wirklichkeit gibt es auch gar keinen Unterschied. Wie so oft
im Vertrag, ist ein und dasselbe das eine Mal verboten und an anderer
Stelle wieder gestattet. Mag sie auch vom politischen Gesichtspunkt
aus Vorteile geboten haben, so muf3 doch rechtlich die Phrasen-
drescherei in Art. 66 entschieden abgelehnt werden. Sie ist auch vom
praktischen Standpunkt aus ein Schlag ins Wasser. Streng genommen
miif’te die Hohe Behorde einen Skatklub verschiedener Direktoren von
Kohlen- und Stahlunternehmen untersagen, da bei dieser Gelegen-
heit Abmachungen in bezug auf Preise usw. von grofiter Tragweite
getroffen werden konnten. Die Hohe Behérde wird sich jedoch nie
so weit herablassen und deshalb unter Umstiinden anderswo offene
Tiren einrennen. Wirtschaftliche Zusammenschliisse sind nun ein-
mal eine Realitit, die sich woh! in vorsichtigere Formen verdriingen
lift, die jedoch kein Staat, erst recht nicht die Montanunion, weg-
diktieren kann.

Wir konnen es uns deshalb ersparen, auf die technischen Be-
stimmungen des Art. 66 niher einzutreten. Wir notieren, dafd nicht
nur der Art. 66 im Widerspruch steht zu Art. 48, sondern daf} auch
in Art. 66 unter Ziff. 3 das erlaubt wird, was nach Ziff. 1 ver-
boten ist.

Es iiberrascht uns nicht, daf’ die Hohe Behorde gemifd Ziff. 6
des Art. 66 exorbitante Geldbuflen verlangen kann. Sehr eigentiim-
lich mutet es jedoch den Juristen an, wenn er die Befugnisse etwas
niher betrachtet, die der Hohen Behorde in Abs. 6 von Ziff. 5 ein-
geriumt werden. Derartige Kompetenzen sind, gelinde gesagt, fiir
Verwaltungsbehorden sonst in Europa nicht tiblich. Wenn die Betei-
ligten ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, so kann die Hohe
Behorde folgende Durchfithrungsmaffnahmen ergreifen: Sie kann ein
Unternehmen in der Ausiibung der Eigentumsrechte an den unrecht-
millig (zivilrechtlich jedoch durchaus rechtmiiffig) erworbenen Ver-
mogenswerten suspendieren. Sie kann einen treuhéinderischen Ver-
walter einsetzen lassen. Sie kann einen Zwangsverkauf veranstalten.
Sie kann Rechtsgeschifte fiir nichtig (!) erkliren usw. Wo bleiben
hier die verfassungsmiiffigen Rechte auf die Garantie des Eigentums,
wo das Recht auf Versammlungs- und Vereinsfreiheit? Wo bleibt
der Grundsatz der Trennung der Gewalten?

8. Nach diesen Ausfithrungen diirfte sich auch die Frage iiber
den Wert des in Art. 31 ff. des Vertrages vorgesehenen Gerichis-
hofes selbst beantwortet haben. Leider miissen wir uns damit ab-
finden, daf} dieser Gerichtshof rein aus politischen Erwigungen zur
Beruhigung derjenigen Gemiiter eingesetzt worden ist, welche durch
die auflergewohnlichen Vollmachten an die Exekutivorgane er-
schreckt sein sollten. Schon im ersten Artikel (Art. 31) wird jedoch
diesem Gerichtshof bereits das Todesurteil gesprochen. Er lautet:
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«Der Gerichtshof sichert die Wahrung des Rechts bei der
Auslegung und Anwendung dieses Vertrages und der Durch-
fithrungsvorschriften.»

Der Gerichtshof hat nicht etwa nach allgemeinen Grundsitzen Recht
zu sprechen, sondern er hat sich mit dem Recht, das in diesem Ver-
trag gebraut worden ist, herumzuschlagen. Trotzdem dies immer
wieder bestritten worden ist, bleibt die Tatsache: «Die Hohe Be-
horde kann alles.» Sie wird sich immer auf einen Passus in diesem
Vertrag stiitzen konnen. Falls dieses Pleinpouvoir nicht geniigen
sollte, wird in Art. 33, Abs.1, noch als Regel statuiert:

«Die Nachpriifung durch den Gerichtshof darf sich jedoch
nicht auf die Wiirdigung der auf wirtschaftlichen Tatsachen oder
Umstiinden beruhenden Verhiltnisse erstrecken, die zu den
angefochtenen Entscheidungen oder Empfehlungen gefiihrt
haben, S '

Leider haben sich die Verfasser des Vertrages iiber altbewihrte
Rechtsgrundsitze hinweggesetzt und mit den neuen Ideen auch das
rechtliche Geistesgut Europas iiber Bord geworfen. Der guten Sache
des Vereinigten Europas wurde damit ein schlechter Dienst er-
wiesen.



	Kritische Bemerkungen zum Vertrag über die Gründung der europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl

